
 

E i n l a d u n g 

 

zu einer Sitzung des Hauptausschusses des Rates der Gemeinde Ruppichteroth am 

Mittwoch, 29.11.2017, um 18:00 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses in Schönenberg 

 

 

Tagesordnung 

To.- 

Punkt 

 

Beratungsgegenstand 

 

Bemerkungen 

    Öffentlicher Teil  

   

 1.   Fragestunde für Einwohner § 19 GeschO 

   

 2.   Nachtragshaushalt des Rhein-Sieg-Kreises 2018;  

hier: Benehmensherstellung gemäß § 55 Kreisordnung 

        zur Festsetzung der Kreisumlage 

Anlage 1 

Seite:                 

   

 3.   Erlass eines 27. Nachtrages zur Straßenreinigungs- 

und Gebührensatzung der Gemeinde Ruppichteroth; 

hier: Kalkulation der Gebührensätze für die Straßenreinigung 

        und den Winterdienst 

Anlage 2 

Seite:                 

   

 4.   1. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz 

und Entgelten in der Gemeinde Ruppichteroth bei Einsätzen der 

Freiwilligen Feuerwehr Ruppichteroth 

Anlage 3 

Seite:                 

   

 5.   Förderung des sozialen Wohnungsbaus  

- Antrag der SPD-Fraktion vom 17.10.2017 - 

Anlage 4 

Seite:                 

   

 6.   Mitteilungen und Anfragen § 18 Abs. 1 GeschO 

   

    Nichtöffentlicher Teil  

   

 7.   Kauf und Übernahme Straßenbeleuchtungsanlage Anlage 5  

Seite:                 

   

 8.   Grundstücksangelegenheiten;  

hier: Erwerb eines Grundstückes in der Ortslage Ruppichteroth 

Anlage 6 

Seite:                 

   

 9.   Anschaffung einer Mähvorrichtung für den Unimog des 

gemeindlichen Bauhofes; 

hier: Auftragsvergabe 

 

Anlage 7 

Seite:                 

   

 

 

 



   

 

 

To.- 

Punkt 

 

Beratungsgegenstand 

 

Bemerkungen 

    Nichtöffentlicher Teil  

   

 10.   Unterhaltung von Gemeindestraßen;  

hier: Auftragsvergabe der Straßenbauarbeiten im Rahmen 

        der Deckensanierung für das Jahr 2018 

Die Verwaltungs- 

vorlage wird 

nachgereicht. 

   

 11.   Mitteilungen und Anfragen § 18 Abs. 1 GeschO 

   

 

 

Sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein, bitte ich,  

eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter zu benachrichtigen.  

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die nicht Mitglied 

des Hauptausschusses sind, erhalten diese Einladung mit dem  

Hinweis auf § 58 Abs. 1 GO NRW zur Kenntnis. 

 

 

Ruppichteroth, den 20.11.2017 

Der Bürgermeister 
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